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OBERLANDESGERICHT MUNCHEN

Aktenzeichen: 8 U 4223/03
33 O 1607/03 LG Minchen |

Verkindet am 12.02.2004
Die Urkundsbeamtin:

Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

~ URTEIL

In dem Rechtsstreit

VR Rcchtsanwalt, SERREROR
U |

- Klager und Berufungsbeklagter -

ProzeRbevollméachtigte: Rechtsanwaltem
A ]

gegen

. vertreten durch ihren Bun-

desvorstand,

- Beklagte und Berufungsklagerin - :
ProzeBbevollméchtigte: Rechtsanwalte Dr. GNENSWEEN: und Kollegen,
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wegen Forderung

erlaldt der 8. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Mlinchen durch die Vorsitzen-
de Richterin am Oberlandesgericht \“ und die Richter am Ober-
landesgericht _ und N aufgrund der mundllchen Verhandlung
vom 22.01.2004 folgendes

ENDURTEIL

Die Berufung gegen das Endurteil des Landgerichts Miinchen ‘| vom
08.07.2003 wird mit der MaRgabe zuriickgewiesen, daR Ziffer |I. des
Tenors dieses Endurteils wie folgt lautet:

"Der Beklagten wird untersagt, bei Meidung eines fir jeden Fall
der Zuwiderhandlung féalligen Ordnungsgeldes. bis EUR 250.000,-,
ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten an der Versendung von

an die Rechtsanwaltskanzlei (i -

e-Mail gerichteten Werbeschreiben, insbesondere in Form von E-cards
und Newslettern, mitzuwirken, falls diese nicht vom Klager angefordert
wurden." '

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Berufungsverfahrens.
¥

1. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
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Griinde:

Hinsichtlich der tatsachlichen Feststellungen wird auf das landgerichtliche Ur-
teil verwiesen, gegen das die Beklagte Berufung eingelegt hat.
Die Beklagte rugt:

1. Das Landgericht stelle zu Unrecht die Zusendung von politischer Infor-
mation der Zusendung kommerzieller Werbung gleich.

2. Ein relevanter Eingriff in den Gewerbebetrieb liege nicht vor, weil far
die Beklagte nicht erkennbar gewesen sei, daR die e-Mail-Adresse die’
einer Rechtsanwaltskanzlei gewesen sei.

3. Die einmalige Zusendung einer e-Mail sein kein Eingriff.

4. Die Beklagte sei nicht Mitstorerin.

5. Der Klager habe, obwohl es ihm unschwer moglich sei, auf seine e-
Mail-Adresse keinen Anti-Werbungs-Filter gesetzt.

6. Das Landgericht habe im Rahmen seiner Interessenabwigung die
Reichweite des Art. 21 GG verkannt.

Die Beklagte beantragt daher:
Unter Aufhebung des am 08.07.2003 verkiindeten Urteils dés
Landgerichts Miinchen |, Az: - 33 O 1607/03 -, wird die Klage
~abgewiesen.

Der Klager beantragt, -

die Berufung zurlckzuweisen.
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Zur weiteren Ergdnzung des Sach- und Streitstands wird auf alle in bei-
den Instanzen zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst
Anlagen sowie auf alle gerichtlichen Entscheidungen und Protokolle

Die Berufung ist zuléssig, jedoch unbegriindet. Der Senat folgt den zutreffen-
den und sorgféltig begriindeten Ausflihrungen des Ersturteils und merkt zu
den Berufungsangriffen folgendes an:

1. GemalR der in NJW 2002, 2938 versffentlichten Entscheidung des
BVerfG bestehen - wie auch schon das Landgericht unter IV seiner
Entscheidungsgriinde ausgeflhrt hat - keine verfassungsrechtlichen
Bedenken dagegen, die Zusendung politischer Information der Zu-
sendung kommerzieller Werbung gleichzustellen.

2. Das zweite Argument der Berufungsbegriindung verkennt, daR die
Anspriche aus §8 1004, 823 BGB verschuldensunabhangig sind.

Es kommt also nicht darauf an, ob die Beklagte erkennen konnte,
daR die von ihr kontaktierte Adresse die eines Gewerbebetriebs ist
(bzw. die einer Rechtsanwaltskanzlei, die im Rahmen der §§ 1004,
823 BGB einem Gewerbebetrieb gleichsteht).

Im Gbrigen muRte die Beklagte ohnehin damit rechnen, daR bei der
von ihr gewahlten/ermdéglichten Art der Versendung auch Gewerbe-

betriebe kontaktiert werden.

3. Es trifft auch nicht Zu, daR die einmalige Ubersendung eines
"Newsletter" per e-Mail keinen rechtswidrigen Eingriff darstelle.

Zum einen hat der Klager zwei Mails erhalten (vgl. die Anlagen K 3,
4). '
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Zum anderen stellt angesichts der allgemeinen (also nicht nur
von der Beklagten ausgehenden) Gefahr des Ausuferns und des
. iben bereits das erstma-
lige unerwiinschte Zusenden einen relevanten Eingriff da; dies hat
etwa fur das Korhmunikationsmedium "Btx-Mitteilungsdienst " der
BGH in NJW 1988, 167'0, 1671 rechte Spalte unten bzw. fir den
Telefaxbereich das OLG Munchen in NJW-RR 1994, 1054, 1055
rechte Spalte oben entschieden und entspricht im Ubrigen auch
der Rechtsprechung zum erstmaligen Zusenden nicht verlangter

Werbe-e-Mails.

Auch der _Berufungsangriff, nachdem die Beklagte nicht Mitstorerin
sein soll, greift nicht durch.

Da der entscheidungserhebliche Unterlassunganspruch
verschuldensunabhangig ist, kommt es nicht darauf an, ob die
Beklagte damit rechnen muRte (und unter Umstanden fahrlassig ver-
kannt hat), dal® Dritte mit "nachgerade krimineller Energie" fir den
Klager einen "Newsletter" bestellen.

Im Ubrigen entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung,v dald Drit-
te weitere Dritte entweder necken oder argern wollen (vgl. hierzu
auch die Adressatenzeile von K 4, wo der Klager als "Hameltoff Don
Grafo" bezeichnet wird) und dazu die von der Beklagten erdffnete
(und noch dazu anonym ergreifbare) Mdoglichkeit benutzen, diesen
weiteren Dritten von diesen nicht bestelltes Werbematerial (vorlie-
gend politischen Inhalts) zukommen zu lassen.

Hinsichtlich der erforderlichen (und vorhandenen) Méglichkeit der
Beklagten, diese Stoérung zu verhindern, verweist der Senat Uber die
vom Landgericht auf Blatt 9 ganz unten erwahnte Mdéglichkeit hin-
aus auf die vom Landgericht Berlin in NJW 2002, 2569, 2571 rech-
te Spalte ganz unten dargelegte Gestaltungsvarlante
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5. Dal3 der Klager auf seine e-Mail-Adressen keinen Filter (gegen uner-
wilnschte Werbung) gesetzt hat, ist entgegen der Ansicht der Beru-

Zum einen dirfen ganz ~ allgemein
Verhinderungs-/Verhitungspflichten des Stérers nicht zur Abwehr-
‘obliegenheiten des Gestoérten umfunktioniert werden (vgl. schon llI
~ des landgerichtlichen Urteils). |

Zum anderen arbeiten diese Filter (bisher jedenfalls) noch nicht
fehlerfrei (vgl. den unbetrittenen Vortrag im Klager-Schriftsatz vom
18.12.2003, Blatt 126/127 der Akten).

SchlieRlich ist der Kldger auch deswegen nicht zu einem weiterge-
henden Filtereinsatz verpflichtet, weil sonst auch solche Werbemails
ausgefiltert wirden, die ihm seine Mandanten zur Uberpriifung auf
wettbewerbsrechtliche Unbedenklichkeit hin vorab zuleiten (Blatt 13
der Berufungserwiderung). '

6. a)  Aus der schon bei 1. zitierten Entscheidung des BVerfG ergibt sich,
dal3 das Landgericht im Rahmen der vorliegend erforderlichen Inter-
essen - und Rechtsglterabwédgung zutreffend abgewogen hat, ins-
besondere keine Fehlgewichtung der Parteiregelungen des Art. 21
GG vorgenommen hat. ‘ | ‘

b) Dieses Abwé&gungsergebnis beraubt die Beklagte auch nicht der
interaktiven Méglichkeiten des Internets, da es (vgl. die zutreffenden
-~ Ausflhrungen auf Blatt 9 der Berufungserwiderung) solche Wer-
bemalRnahmen nicht betrifft, die die Beklagte auf ihrer Homepage
pu_bliziért. '
[l.

Wie tenoriert hat der Senat die "Bundesvorstandsklausel” aus der Formel
des Landgerichtsurteils entfernt; dieses Entfernen beruht auf folgenden
Uberlegungen:
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Im Hinblick auf 8 890 Abs. 2 ZPO ist es allgemein anerkannt und Ublich, die
dort erwahnte Androhung schon in den Tenor des stattgebenden Urteils auf-
zunehmen bzw. diese Aufnahme in den Tenor zu beantragen. Jedoch ist die
Frage, welches Zwangsmittel festgesetzt und wie eine eventuelle Ordnungs-
haft vollstreckt wird, eine Frage des Zwangsvollstreckungsverfahrens; sie ist
- im‘FaII der Zuwiderhandlung - erst im Zwangsvollstreckungsverfahren vom -
Prozel3gericht des ersten Rechtszugs zu entscheiden und ist daher keine im
vorliegenden Erkenntnisverfahren relevante Frage.

V.

Die Nebenentscheidung beruhen auf 8 97 | ZPO (zumal die bei lll. begrindete
Verklrzung des Tenors kein relevantes Obsiegen darstellt) bzw. auf §§ 708
Nr. 10, 711, 713 ZPO; dabei ergibt sich der fir § 708 Nr. 10 ZPO erforderli-
che vermogensrechtliche Bezug daraus, dald der Klager Eingriffe in seinen Ge-

schaftsbetrieb abwehren will.

Vorsitzende  Richterin Richter Richter
am Oberlandesgericht

Ist wegen Urlaubs an
an der Unterschrift
verhindert

L )

Vorsitzende Richterin
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OBERLANDESGERICHT MUNCHEN

Aktenzeichen: 8 U 4223/03
33 O 1607/03 LG Minchen |

Verkindet am 12.02.2004
Die Urkundsbeamtin:

Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

~ URTEIL

In dem Rechtsstreit

VR Rcchtsanwalt, SERREROR
U |

- Klager und Berufungsbeklagter -

ProzeRbevollméachtigte: Rechtsanwaltem
A ]

gegen

. vertreten durch ihren Bun-

desvorstand,

- Beklagte und Berufungsklagerin - :
ProzeBbevollméchtigte: Rechtsanwalte Dr. GNENSWEEN: und Kollegen,
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wegen Forderung

erlaldt der 8. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Mlinchen durch die Vorsitzen-
de Richterin am Oberlandesgericht \“ und die Richter am Ober-
landesgericht _ und N aufgrund der mundllchen Verhandlung
vom 22.01.2004 folgendes

ENDURTEIL

Die Berufung gegen das Endurteil des Landgerichts Miinchen ‘| vom
08.07.2003 wird mit der MaRgabe zuriickgewiesen, daR Ziffer |I. des
Tenors dieses Endurteils wie folgt lautet:

"Der Beklagten wird untersagt, bei Meidung eines fir jeden Fall
der Zuwiderhandlung féalligen Ordnungsgeldes. bis EUR 250.000,-,
ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten an der Versendung von

an die Rechtsanwaltskanzlei (i -

e-Mail gerichteten Werbeschreiben, insbesondere in Form von E-cards
und Newslettern, mitzuwirken, falls diese nicht vom Klager angefordert
wurden." '

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Berufungsverfahrens.
¥

1. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
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Griinde:

Hinsichtlich der tatsachlichen Feststellungen wird auf das landgerichtliche Ur-
teil verwiesen, gegen das die Beklagte Berufung eingelegt hat.
Die Beklagte rugt:

1. Das Landgericht stelle zu Unrecht die Zusendung von politischer Infor-
mation der Zusendung kommerzieller Werbung gleich.

2. Ein relevanter Eingriff in den Gewerbebetrieb liege nicht vor, weil far
die Beklagte nicht erkennbar gewesen sei, daR die e-Mail-Adresse die’
einer Rechtsanwaltskanzlei gewesen sei.

3. Die einmalige Zusendung einer e-Mail sein kein Eingriff.

4. Die Beklagte sei nicht Mitstorerin.

5. Der Klager habe, obwohl es ihm unschwer moglich sei, auf seine e-
Mail-Adresse keinen Anti-Werbungs-Filter gesetzt.

6. Das Landgericht habe im Rahmen seiner Interessenabwigung die
Reichweite des Art. 21 GG verkannt.

Die Beklagte beantragt daher:
Unter Aufhebung des am 08.07.2003 verkiindeten Urteils dés
Landgerichts Miinchen |, Az: - 33 O 1607/03 -, wird die Klage
~abgewiesen.

Der Klager beantragt, -

die Berufung zurlckzuweisen.
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Zur weiteren Ergdnzung des Sach- und Streitstands wird auf alle in bei-
den Instanzen zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst
Anlagen sowie auf alle gerichtlichen Entscheidungen und Protokolle

Die Berufung ist zuléssig, jedoch unbegriindet. Der Senat folgt den zutreffen-
den und sorgféltig begriindeten Ausflihrungen des Ersturteils und merkt zu
den Berufungsangriffen folgendes an:

1. GemalR der in NJW 2002, 2938 versffentlichten Entscheidung des
BVerfG bestehen - wie auch schon das Landgericht unter IV seiner
Entscheidungsgriinde ausgeflhrt hat - keine verfassungsrechtlichen
Bedenken dagegen, die Zusendung politischer Information der Zu-
sendung kommerzieller Werbung gleichzustellen.

2. Das zweite Argument der Berufungsbegriindung verkennt, daR die
Anspriche aus §8 1004, 823 BGB verschuldensunabhangig sind.

Es kommt also nicht darauf an, ob die Beklagte erkennen konnte,
daR die von ihr kontaktierte Adresse die eines Gewerbebetriebs ist
(bzw. die einer Rechtsanwaltskanzlei, die im Rahmen der §§ 1004,
823 BGB einem Gewerbebetrieb gleichsteht).

Im Gbrigen muRte die Beklagte ohnehin damit rechnen, daR bei der
von ihr gewahlten/ermdéglichten Art der Versendung auch Gewerbe-

betriebe kontaktiert werden.

3. Es trifft auch nicht Zu, daR die einmalige Ubersendung eines
"Newsletter" per e-Mail keinen rechtswidrigen Eingriff darstelle.

Zum einen hat der Klager zwei Mails erhalten (vgl. die Anlagen K 3,
4). '
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Zum anderen stellt angesichts der allgemeinen (also nicht nur
von der Beklagten ausgehenden) Gefahr des Ausuferns und des
. iben bereits das erstma-
lige unerwiinschte Zusenden einen relevanten Eingriff da; dies hat
etwa fur das Korhmunikationsmedium "Btx-Mitteilungsdienst " der
BGH in NJW 1988, 167'0, 1671 rechte Spalte unten bzw. fir den
Telefaxbereich das OLG Munchen in NJW-RR 1994, 1054, 1055
rechte Spalte oben entschieden und entspricht im Ubrigen auch
der Rechtsprechung zum erstmaligen Zusenden nicht verlangter

Werbe-e-Mails.

Auch der _Berufungsangriff, nachdem die Beklagte nicht Mitstorerin
sein soll, greift nicht durch.

Da der entscheidungserhebliche Unterlassunganspruch
verschuldensunabhangig ist, kommt es nicht darauf an, ob die
Beklagte damit rechnen muRte (und unter Umstanden fahrlassig ver-
kannt hat), dal® Dritte mit "nachgerade krimineller Energie" fir den
Klager einen "Newsletter" bestellen.

Im Ubrigen entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung,v dald Drit-
te weitere Dritte entweder necken oder argern wollen (vgl. hierzu
auch die Adressatenzeile von K 4, wo der Klager als "Hameltoff Don
Grafo" bezeichnet wird) und dazu die von der Beklagten erdffnete
(und noch dazu anonym ergreifbare) Mdoglichkeit benutzen, diesen
weiteren Dritten von diesen nicht bestelltes Werbematerial (vorlie-
gend politischen Inhalts) zukommen zu lassen.

Hinsichtlich der erforderlichen (und vorhandenen) Méglichkeit der
Beklagten, diese Stoérung zu verhindern, verweist der Senat Uber die
vom Landgericht auf Blatt 9 ganz unten erwahnte Mdéglichkeit hin-
aus auf die vom Landgericht Berlin in NJW 2002, 2569, 2571 rech-
te Spalte ganz unten dargelegte Gestaltungsvarlante
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5. Dal3 der Klager auf seine e-Mail-Adressen keinen Filter (gegen uner-
wilnschte Werbung) gesetzt hat, ist entgegen der Ansicht der Beru-

Zum einen dirfen ganz ~ allgemein
Verhinderungs-/Verhitungspflichten des Stérers nicht zur Abwehr-
‘obliegenheiten des Gestoérten umfunktioniert werden (vgl. schon llI
~ des landgerichtlichen Urteils). |

Zum anderen arbeiten diese Filter (bisher jedenfalls) noch nicht
fehlerfrei (vgl. den unbetrittenen Vortrag im Klager-Schriftsatz vom
18.12.2003, Blatt 126/127 der Akten).

SchlieRlich ist der Kldger auch deswegen nicht zu einem weiterge-
henden Filtereinsatz verpflichtet, weil sonst auch solche Werbemails
ausgefiltert wirden, die ihm seine Mandanten zur Uberpriifung auf
wettbewerbsrechtliche Unbedenklichkeit hin vorab zuleiten (Blatt 13
der Berufungserwiderung). '

6. a)  Aus der schon bei 1. zitierten Entscheidung des BVerfG ergibt sich,
dal3 das Landgericht im Rahmen der vorliegend erforderlichen Inter-
essen - und Rechtsglterabwédgung zutreffend abgewogen hat, ins-
besondere keine Fehlgewichtung der Parteiregelungen des Art. 21
GG vorgenommen hat. ‘ | ‘

b) Dieses Abwé&gungsergebnis beraubt die Beklagte auch nicht der
interaktiven Méglichkeiten des Internets, da es (vgl. die zutreffenden
-~ Ausflhrungen auf Blatt 9 der Berufungserwiderung) solche Wer-
bemalRnahmen nicht betrifft, die die Beklagte auf ihrer Homepage
pu_bliziért. '
[l.

Wie tenoriert hat der Senat die "Bundesvorstandsklausel” aus der Formel
des Landgerichtsurteils entfernt; dieses Entfernen beruht auf folgenden
Uberlegungen:

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Im Hinblick auf 8 890 Abs. 2 ZPO ist es allgemein anerkannt und Ublich, die
dort erwahnte Androhung schon in den Tenor des stattgebenden Urteils auf-
zunehmen bzw. diese Aufnahme in den Tenor zu beantragen. Jedoch ist die
Frage, welches Zwangsmittel festgesetzt und wie eine eventuelle Ordnungs-
haft vollstreckt wird, eine Frage des Zwangsvollstreckungsverfahrens; sie ist
- im‘FaII der Zuwiderhandlung - erst im Zwangsvollstreckungsverfahren vom -
Prozel3gericht des ersten Rechtszugs zu entscheiden und ist daher keine im
vorliegenden Erkenntnisverfahren relevante Frage.

V.

Die Nebenentscheidung beruhen auf 8 97 | ZPO (zumal die bei lll. begrindete
Verklrzung des Tenors kein relevantes Obsiegen darstellt) bzw. auf §§ 708
Nr. 10, 711, 713 ZPO; dabei ergibt sich der fir § 708 Nr. 10 ZPO erforderli-
che vermogensrechtliche Bezug daraus, dald der Klager Eingriffe in seinen Ge-

schaftsbetrieb abwehren will.

Vorsitzende  Richterin Richter Richter
am Oberlandesgericht

Ist wegen Urlaubs an
an der Unterschrift
verhindert

L )

Vorsitzende Richterin
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OBERLANDESGERICHT MUNCHEN

Aktenzeichen: 8 U 4223/03
33 O 1607/03 LG Minchen |

Verkindet am 12.02.2004
Die Urkundsbeamtin:

Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

~ URTEIL

In dem Rechtsstreit

VR Rcchtsanwalt, SERREROR
U |

- Klager und Berufungsbeklagter -

ProzeRbevollméachtigte: Rechtsanwaltem
A ]

gegen

. vertreten durch ihren Bun-

desvorstand,

- Beklagte und Berufungsklagerin - :
ProzeBbevollméchtigte: Rechtsanwalte Dr. GNENSWEEN: und Kollegen,
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wegen Forderung

erlaldt der 8. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Mlinchen durch die Vorsitzen-
de Richterin am Oberlandesgericht \“ und die Richter am Ober-
landesgericht _ und N aufgrund der mundllchen Verhandlung
vom 22.01.2004 folgendes

ENDURTEIL

Die Berufung gegen das Endurteil des Landgerichts Miinchen ‘| vom
08.07.2003 wird mit der MaRgabe zuriickgewiesen, daR Ziffer |I. des
Tenors dieses Endurteils wie folgt lautet:

"Der Beklagten wird untersagt, bei Meidung eines fir jeden Fall
der Zuwiderhandlung féalligen Ordnungsgeldes. bis EUR 250.000,-,
ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten an der Versendung von

an die Rechtsanwaltskanzlei (i -

e-Mail gerichteten Werbeschreiben, insbesondere in Form von E-cards
und Newslettern, mitzuwirken, falls diese nicht vom Klager angefordert
wurden." '

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Berufungsverfahrens.
¥

1. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
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Griinde:

Hinsichtlich der tatsachlichen Feststellungen wird auf das landgerichtliche Ur-
teil verwiesen, gegen das die Beklagte Berufung eingelegt hat.
Die Beklagte rugt:

1. Das Landgericht stelle zu Unrecht die Zusendung von politischer Infor-
mation der Zusendung kommerzieller Werbung gleich.

2. Ein relevanter Eingriff in den Gewerbebetrieb liege nicht vor, weil far
die Beklagte nicht erkennbar gewesen sei, daR die e-Mail-Adresse die’
einer Rechtsanwaltskanzlei gewesen sei.

3. Die einmalige Zusendung einer e-Mail sein kein Eingriff.

4. Die Beklagte sei nicht Mitstorerin.

5. Der Klager habe, obwohl es ihm unschwer moglich sei, auf seine e-
Mail-Adresse keinen Anti-Werbungs-Filter gesetzt.

6. Das Landgericht habe im Rahmen seiner Interessenabwigung die
Reichweite des Art. 21 GG verkannt.

Die Beklagte beantragt daher:
Unter Aufhebung des am 08.07.2003 verkiindeten Urteils dés
Landgerichts Miinchen |, Az: - 33 O 1607/03 -, wird die Klage
~abgewiesen.

Der Klager beantragt, -

die Berufung zurlckzuweisen.
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Zur weiteren Ergdnzung des Sach- und Streitstands wird auf alle in bei-
den Instanzen zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst
Anlagen sowie auf alle gerichtlichen Entscheidungen und Protokolle

Die Berufung ist zuléssig, jedoch unbegriindet. Der Senat folgt den zutreffen-
den und sorgféltig begriindeten Ausflihrungen des Ersturteils und merkt zu
den Berufungsangriffen folgendes an:

1. GemalR der in NJW 2002, 2938 versffentlichten Entscheidung des
BVerfG bestehen - wie auch schon das Landgericht unter IV seiner
Entscheidungsgriinde ausgeflhrt hat - keine verfassungsrechtlichen
Bedenken dagegen, die Zusendung politischer Information der Zu-
sendung kommerzieller Werbung gleichzustellen.

2. Das zweite Argument der Berufungsbegriindung verkennt, daR die
Anspriche aus §8 1004, 823 BGB verschuldensunabhangig sind.

Es kommt also nicht darauf an, ob die Beklagte erkennen konnte,
daR die von ihr kontaktierte Adresse die eines Gewerbebetriebs ist
(bzw. die einer Rechtsanwaltskanzlei, die im Rahmen der §§ 1004,
823 BGB einem Gewerbebetrieb gleichsteht).

Im Gbrigen muRte die Beklagte ohnehin damit rechnen, daR bei der
von ihr gewahlten/ermdéglichten Art der Versendung auch Gewerbe-

betriebe kontaktiert werden.

3. Es trifft auch nicht Zu, daR die einmalige Ubersendung eines
"Newsletter" per e-Mail keinen rechtswidrigen Eingriff darstelle.

Zum einen hat der Klager zwei Mails erhalten (vgl. die Anlagen K 3,
4). '
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Zum anderen stellt angesichts der allgemeinen (also nicht nur
von der Beklagten ausgehenden) Gefahr des Ausuferns und des
. iben bereits das erstma-
lige unerwiinschte Zusenden einen relevanten Eingriff da; dies hat
etwa fur das Korhmunikationsmedium "Btx-Mitteilungsdienst " der
BGH in NJW 1988, 167'0, 1671 rechte Spalte unten bzw. fir den
Telefaxbereich das OLG Munchen in NJW-RR 1994, 1054, 1055
rechte Spalte oben entschieden und entspricht im Ubrigen auch
der Rechtsprechung zum erstmaligen Zusenden nicht verlangter

Werbe-e-Mails.

Auch der _Berufungsangriff, nachdem die Beklagte nicht Mitstorerin
sein soll, greift nicht durch.

Da der entscheidungserhebliche Unterlassunganspruch
verschuldensunabhangig ist, kommt es nicht darauf an, ob die
Beklagte damit rechnen muRte (und unter Umstanden fahrlassig ver-
kannt hat), dal® Dritte mit "nachgerade krimineller Energie" fir den
Klager einen "Newsletter" bestellen.

Im Ubrigen entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung,v dald Drit-
te weitere Dritte entweder necken oder argern wollen (vgl. hierzu
auch die Adressatenzeile von K 4, wo der Klager als "Hameltoff Don
Grafo" bezeichnet wird) und dazu die von der Beklagten erdffnete
(und noch dazu anonym ergreifbare) Mdoglichkeit benutzen, diesen
weiteren Dritten von diesen nicht bestelltes Werbematerial (vorlie-
gend politischen Inhalts) zukommen zu lassen.

Hinsichtlich der erforderlichen (und vorhandenen) Méglichkeit der
Beklagten, diese Stoérung zu verhindern, verweist der Senat Uber die
vom Landgericht auf Blatt 9 ganz unten erwahnte Mdéglichkeit hin-
aus auf die vom Landgericht Berlin in NJW 2002, 2569, 2571 rech-
te Spalte ganz unten dargelegte Gestaltungsvarlante
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5. Dal3 der Klager auf seine e-Mail-Adressen keinen Filter (gegen uner-
wilnschte Werbung) gesetzt hat, ist entgegen der Ansicht der Beru-

Zum einen dirfen ganz ~ allgemein
Verhinderungs-/Verhitungspflichten des Stérers nicht zur Abwehr-
‘obliegenheiten des Gestoérten umfunktioniert werden (vgl. schon llI
~ des landgerichtlichen Urteils). |

Zum anderen arbeiten diese Filter (bisher jedenfalls) noch nicht
fehlerfrei (vgl. den unbetrittenen Vortrag im Klager-Schriftsatz vom
18.12.2003, Blatt 126/127 der Akten).

SchlieRlich ist der Kldger auch deswegen nicht zu einem weiterge-
henden Filtereinsatz verpflichtet, weil sonst auch solche Werbemails
ausgefiltert wirden, die ihm seine Mandanten zur Uberpriifung auf
wettbewerbsrechtliche Unbedenklichkeit hin vorab zuleiten (Blatt 13
der Berufungserwiderung). '

6. a)  Aus der schon bei 1. zitierten Entscheidung des BVerfG ergibt sich,
dal3 das Landgericht im Rahmen der vorliegend erforderlichen Inter-
essen - und Rechtsglterabwédgung zutreffend abgewogen hat, ins-
besondere keine Fehlgewichtung der Parteiregelungen des Art. 21
GG vorgenommen hat. ‘ | ‘

b) Dieses Abwé&gungsergebnis beraubt die Beklagte auch nicht der
interaktiven Méglichkeiten des Internets, da es (vgl. die zutreffenden
-~ Ausflhrungen auf Blatt 9 der Berufungserwiderung) solche Wer-
bemalRnahmen nicht betrifft, die die Beklagte auf ihrer Homepage
pu_bliziért. '
[l.

Wie tenoriert hat der Senat die "Bundesvorstandsklausel” aus der Formel
des Landgerichtsurteils entfernt; dieses Entfernen beruht auf folgenden
Uberlegungen:
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Im Hinblick auf 8 890 Abs. 2 ZPO ist es allgemein anerkannt und Ublich, die
dort erwahnte Androhung schon in den Tenor des stattgebenden Urteils auf-
zunehmen bzw. diese Aufnahme in den Tenor zu beantragen. Jedoch ist die
Frage, welches Zwangsmittel festgesetzt und wie eine eventuelle Ordnungs-
haft vollstreckt wird, eine Frage des Zwangsvollstreckungsverfahrens; sie ist
- im‘FaII der Zuwiderhandlung - erst im Zwangsvollstreckungsverfahren vom -
Prozel3gericht des ersten Rechtszugs zu entscheiden und ist daher keine im
vorliegenden Erkenntnisverfahren relevante Frage.

V.

Die Nebenentscheidung beruhen auf 8 97 | ZPO (zumal die bei lll. begrindete
Verklrzung des Tenors kein relevantes Obsiegen darstellt) bzw. auf §§ 708
Nr. 10, 711, 713 ZPO; dabei ergibt sich der fir § 708 Nr. 10 ZPO erforderli-
che vermogensrechtliche Bezug daraus, dald der Klager Eingriffe in seinen Ge-

schaftsbetrieb abwehren will.

Vorsitzende  Richterin Richter Richter
am Oberlandesgericht

Ist wegen Urlaubs an
an der Unterschrift
verhindert

L )

Vorsitzende Richterin
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OBERLANDESGERICHT MUNCHEN

Aktenzeichen: 8 U 4223/03
33 O 1607/03 LG Minchen |

Verkindet am 12.02.2004
Die Urkundsbeamtin:

Justizangestellte

IM NAMEN DES VOLKES

~ URTEIL

In dem Rechtsstreit

VR Rcchtsanwalt, SERREROR
U |

- Klager und Berufungsbeklagter -

ProzeRbevollméachtigte: Rechtsanwaltem
A ]

gegen

. vertreten durch ihren Bun-

desvorstand,

- Beklagte und Berufungsklagerin - :
ProzeBbevollméchtigte: Rechtsanwalte Dr. GNENSWEEN: und Kollegen,
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wegen Forderung

erlaldt der 8. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Mlinchen durch die Vorsitzen-
de Richterin am Oberlandesgericht \“ und die Richter am Ober-
landesgericht _ und N aufgrund der mundllchen Verhandlung
vom 22.01.2004 folgendes

ENDURTEIL

Die Berufung gegen das Endurteil des Landgerichts Miinchen ‘| vom
08.07.2003 wird mit der MaRgabe zuriickgewiesen, daR Ziffer |I. des
Tenors dieses Endurteils wie folgt lautet:

"Der Beklagten wird untersagt, bei Meidung eines fir jeden Fall
der Zuwiderhandlung féalligen Ordnungsgeldes. bis EUR 250.000,-,
ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten an der Versendung von

an die Rechtsanwaltskanzlei (i -

e-Mail gerichteten Werbeschreiben, insbesondere in Form von E-cards
und Newslettern, mitzuwirken, falls diese nicht vom Klager angefordert
wurden." '

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Berufungsverfahrens.
¥

1. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.
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Griinde:

Hinsichtlich der tatsachlichen Feststellungen wird auf das landgerichtliche Ur-
teil verwiesen, gegen das die Beklagte Berufung eingelegt hat.
Die Beklagte rugt:

1. Das Landgericht stelle zu Unrecht die Zusendung von politischer Infor-
mation der Zusendung kommerzieller Werbung gleich.

2. Ein relevanter Eingriff in den Gewerbebetrieb liege nicht vor, weil far
die Beklagte nicht erkennbar gewesen sei, daR die e-Mail-Adresse die’
einer Rechtsanwaltskanzlei gewesen sei.

3. Die einmalige Zusendung einer e-Mail sein kein Eingriff.

4. Die Beklagte sei nicht Mitstorerin.

5. Der Klager habe, obwohl es ihm unschwer moglich sei, auf seine e-
Mail-Adresse keinen Anti-Werbungs-Filter gesetzt.

6. Das Landgericht habe im Rahmen seiner Interessenabwigung die
Reichweite des Art. 21 GG verkannt.

Die Beklagte beantragt daher:
Unter Aufhebung des am 08.07.2003 verkiindeten Urteils dés
Landgerichts Miinchen |, Az: - 33 O 1607/03 -, wird die Klage
~abgewiesen.

Der Klager beantragt, -

die Berufung zurlckzuweisen.
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Zur weiteren Ergdnzung des Sach- und Streitstands wird auf alle in bei-
den Instanzen zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst
Anlagen sowie auf alle gerichtlichen Entscheidungen und Protokolle

Die Berufung ist zuléssig, jedoch unbegriindet. Der Senat folgt den zutreffen-
den und sorgféltig begriindeten Ausflihrungen des Ersturteils und merkt zu
den Berufungsangriffen folgendes an:

1. GemalR der in NJW 2002, 2938 versffentlichten Entscheidung des
BVerfG bestehen - wie auch schon das Landgericht unter IV seiner
Entscheidungsgriinde ausgeflhrt hat - keine verfassungsrechtlichen
Bedenken dagegen, die Zusendung politischer Information der Zu-
sendung kommerzieller Werbung gleichzustellen.

2. Das zweite Argument der Berufungsbegriindung verkennt, daR die
Anspriche aus §8 1004, 823 BGB verschuldensunabhangig sind.

Es kommt also nicht darauf an, ob die Beklagte erkennen konnte,
daR die von ihr kontaktierte Adresse die eines Gewerbebetriebs ist
(bzw. die einer Rechtsanwaltskanzlei, die im Rahmen der §§ 1004,
823 BGB einem Gewerbebetrieb gleichsteht).

Im Gbrigen muRte die Beklagte ohnehin damit rechnen, daR bei der
von ihr gewahlten/ermdéglichten Art der Versendung auch Gewerbe-

betriebe kontaktiert werden.

3. Es trifft auch nicht Zu, daR die einmalige Ubersendung eines
"Newsletter" per e-Mail keinen rechtswidrigen Eingriff darstelle.

Zum einen hat der Klager zwei Mails erhalten (vgl. die Anlagen K 3,
4). '
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Zum anderen stellt angesichts der allgemeinen (also nicht nur
von der Beklagten ausgehenden) Gefahr des Ausuferns und des
. iben bereits das erstma-
lige unerwiinschte Zusenden einen relevanten Eingriff da; dies hat
etwa fur das Korhmunikationsmedium "Btx-Mitteilungsdienst " der
BGH in NJW 1988, 167'0, 1671 rechte Spalte unten bzw. fir den
Telefaxbereich das OLG Munchen in NJW-RR 1994, 1054, 1055
rechte Spalte oben entschieden und entspricht im Ubrigen auch
der Rechtsprechung zum erstmaligen Zusenden nicht verlangter

Werbe-e-Mails.

Auch der _Berufungsangriff, nachdem die Beklagte nicht Mitstorerin
sein soll, greift nicht durch.

Da der entscheidungserhebliche Unterlassunganspruch
verschuldensunabhangig ist, kommt es nicht darauf an, ob die
Beklagte damit rechnen muRte (und unter Umstanden fahrlassig ver-
kannt hat), dal® Dritte mit "nachgerade krimineller Energie" fir den
Klager einen "Newsletter" bestellen.

Im Ubrigen entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung,v dald Drit-
te weitere Dritte entweder necken oder argern wollen (vgl. hierzu
auch die Adressatenzeile von K 4, wo der Klager als "Hameltoff Don
Grafo" bezeichnet wird) und dazu die von der Beklagten erdffnete
(und noch dazu anonym ergreifbare) Mdoglichkeit benutzen, diesen
weiteren Dritten von diesen nicht bestelltes Werbematerial (vorlie-
gend politischen Inhalts) zukommen zu lassen.

Hinsichtlich der erforderlichen (und vorhandenen) Méglichkeit der
Beklagten, diese Stoérung zu verhindern, verweist der Senat Uber die
vom Landgericht auf Blatt 9 ganz unten erwahnte Mdéglichkeit hin-
aus auf die vom Landgericht Berlin in NJW 2002, 2569, 2571 rech-
te Spalte ganz unten dargelegte Gestaltungsvarlante
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5. Dal3 der Klager auf seine e-Mail-Adressen keinen Filter (gegen uner-
wilnschte Werbung) gesetzt hat, ist entgegen der Ansicht der Beru-

Zum einen dirfen ganz ~ allgemein
Verhinderungs-/Verhitungspflichten des Stérers nicht zur Abwehr-
‘obliegenheiten des Gestoérten umfunktioniert werden (vgl. schon llI
~ des landgerichtlichen Urteils). |

Zum anderen arbeiten diese Filter (bisher jedenfalls) noch nicht
fehlerfrei (vgl. den unbetrittenen Vortrag im Klager-Schriftsatz vom
18.12.2003, Blatt 126/127 der Akten).

SchlieRlich ist der Kldger auch deswegen nicht zu einem weiterge-
henden Filtereinsatz verpflichtet, weil sonst auch solche Werbemails
ausgefiltert wirden, die ihm seine Mandanten zur Uberpriifung auf
wettbewerbsrechtliche Unbedenklichkeit hin vorab zuleiten (Blatt 13
der Berufungserwiderung). '

6. a)  Aus der schon bei 1. zitierten Entscheidung des BVerfG ergibt sich,
dal3 das Landgericht im Rahmen der vorliegend erforderlichen Inter-
essen - und Rechtsglterabwédgung zutreffend abgewogen hat, ins-
besondere keine Fehlgewichtung der Parteiregelungen des Art. 21
GG vorgenommen hat. ‘ | ‘

b) Dieses Abwé&gungsergebnis beraubt die Beklagte auch nicht der
interaktiven Méglichkeiten des Internets, da es (vgl. die zutreffenden
-~ Ausflhrungen auf Blatt 9 der Berufungserwiderung) solche Wer-
bemalRnahmen nicht betrifft, die die Beklagte auf ihrer Homepage
pu_bliziért. '
[l.

Wie tenoriert hat der Senat die "Bundesvorstandsklausel” aus der Formel
des Landgerichtsurteils entfernt; dieses Entfernen beruht auf folgenden
Uberlegungen:
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Im Hinblick auf 8 890 Abs. 2 ZPO ist es allgemein anerkannt und Ublich, die
dort erwahnte Androhung schon in den Tenor des stattgebenden Urteils auf-
zunehmen bzw. diese Aufnahme in den Tenor zu beantragen. Jedoch ist die
Frage, welches Zwangsmittel festgesetzt und wie eine eventuelle Ordnungs-
haft vollstreckt wird, eine Frage des Zwangsvollstreckungsverfahrens; sie ist
- im‘FaII der Zuwiderhandlung - erst im Zwangsvollstreckungsverfahren vom -
Prozel3gericht des ersten Rechtszugs zu entscheiden und ist daher keine im
vorliegenden Erkenntnisverfahren relevante Frage.

V.

Die Nebenentscheidung beruhen auf 8 97 | ZPO (zumal die bei lll. begrindete
Verklrzung des Tenors kein relevantes Obsiegen darstellt) bzw. auf §§ 708
Nr. 10, 711, 713 ZPO; dabei ergibt sich der fir § 708 Nr. 10 ZPO erforderli-
che vermogensrechtliche Bezug daraus, dald der Klager Eingriffe in seinen Ge-

schaftsbetrieb abwehren will.

Vorsitzende  Richterin Richter Richter
am Oberlandesgericht

Ist wegen Urlaubs an
an der Unterschrift
verhindert

L )

Vorsitzende Richterin
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